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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages  

 

Auf dem 1,85 ha großen Plangebiet ist die Errichtung von allgemeinen und dörflichen Wohn-

gebieten mit einer maximalen Versiegelung von 37,5 % bis 60 % und von Gewerbegebieten 

sowie eingeschränkten Gewerbegebieten mit einer zulässigen maximalen Versiegelung von 

80 % westlich der Rothenklempenower Straße in der Gemeinde Löcknitz vorgesehen. Ge-

plant ist, mittels B-Plan-Verfahren Baurecht zu schaffen 

 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten 

nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

i. V. m. Abs. 5  BNatSchG eintreten.  

 

 

2. Rechtliche Grundlagen  

 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 

und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  

 

Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ 

Abs. 2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die 

„Streng geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 
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Abbildung 1: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei 

Arten des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden kann, durch das Vor-

haben signifikant erhöht wird, wenn das Verbot des Nachstellens, Fangens und Entnahme 

nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt und wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. Die in der EG - Handelsverordnung 

aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen.  

erboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

Die Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfung bilden die europäischen Vogelarten sowie 

die Nichtvogelarten des Anhang IV der FFH - Richtlinie der vom Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern aufgestellten "Liste der in 

Mecklenburg - Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)". 

 

 

  

5,5 km westlich GGB 
2551-301 „Großer 
Kutzowsee bei Bismark“ 

2,2 km südlich FFH_2551-302 
„Randowhänge beim Burgwall 
Löcknitz 

650 m westlich GGB 
2551-374 „Wald 
nordöstlich von Löcknitz“ 

750 m südlich LSG 
L40 „Löcknitzer See“ 

5 km westlich SPA 
2550-401 
„Caselower Heide“ 

Plangebiet 

2 km südlich 
FFH_2551-373 und 
NSG 134 
„Kiesbergwiesen bei 
Bergholz“ 

2,2 km westlich NSG 303 
„Plöwensches Seebruch“ 
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3. Lebensraumausstattung  

 

Das ca. 1,85 ha große Plangebiet grenzt, außer im Westen, an Siedlungselemente. Entlang 

des Plangebietes führt ein parallel zur L 283 verlaufender gepflasterter Fußgängerweg. 

Nördlich und südlich schließt Wohnbebauung an. Etwa 150 m südlich verläuft die 

Bahnstrecke Pasewalk-Stettin. Auf der gegenüberliegenden Seite der L 283 befindet sich ein 

Gewerbegebiet u.a. mit Baumarkt und Tankstelle. Westlich erstreckt sich Grünland bis zur 

250 m von Süd nach Nord verlaufenden Randow. Eine Vorbelastung des Plangebietes 

besteht durch Emissionen der L283, der Bahnstrecke und der gegenüberliegenden 

Gewerbeeinrichtungen. Da das Gebiet landwirtschaftlich genutzt wird, hat es keine 

Bedeutung als Wohnumfeld und für die Naherholung. Das Plangebiet beinhaltet fast 

vollständig Intensivgrünland (GIM). Mittig befindet sich ein ruinöses Auslaufbauwerk welches 

in einem Graben mündet (FGX). Hier stehen zwei einzelne Holunder und eine kleine Fläche 

Schilf (VRL), die die Einordnung als geschützten Biotop nicht rechtfertigt. An der östlichen 

Plangebietsgrenze stehen zwei junge Einzelbäume der Gattungen Eschen und Ahorne. Der 

natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus tiefgründigen Niedermooren. 

Das Plangebiet ist aufgrund menschlicher Nutzung durch Fremdstoffeinträge, 

Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. Das Plangebiet beinhaltet außer 

dem beeinträchtigten Graben keine weiteren Oberflächengewässer. Das Grundwasser steht 

flurnah an und ist vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschützt. Die Bauflächen 

sind nicht extrem überflutungsgefährdet. Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen 

Klimas, welches durch höhere Temperaturunterschiede zwischen den Jahres- und 

Tageszeiten und durch Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen 

Bedingungen im Plangebiet sind durch den fehlenden Gehölzbestand und die 

Siedlungsrandlage geprägt. Es fehlen wirksame Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und 

Staubbindungsfunktionen. Die Luftreinheit ist aufgrund der Nähe zur Landesstraße 

vermutlich eingeschränkt. Es gibt keine Kaltluftproduktionsflächen und keine 

Abzugsschneisen. 

 

4. Datengrundlage 

 
Bei den durchgeführten Begehungen am 18.04.19 und 09.12.19 wurde das Gelände auf Eig-

nung als Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Bodenflächen und 

die Gehölze begutachtet um Höhlen, Spalten und Nester und somit Hinweise auf mögliche 

Fledermausquartiere und auf Vorkommen von Bruthabitaten oder Lebensstätten anderer 

Tierarten aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an den genannten Termi-

nen. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) 

und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des 

Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 

 
Anzahl und Art der Begehungen zur Avifauna, Amphibien Zauneidechsen 

Es wurden 7 Begehungen zur Avifauna zuzüglich zweier Nachtbegehungen von Juni 2019 

bis September 2020 durch Herrn Lückert durchgeführt. Die Erfassung der Arten und die Ein-
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stufung einer Brut hinsichtlich Brutnachweis im Rahmen der Brutvogelerfassung erfolgten in 

Anlehnung an Südbeck et al. (2005). Die Beobachtungen und Verhöre wurden dokumentiert. 

Revieranzeigende Merkmale wie singende Männchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertra-

gende Altvögel, etc. wurden ausgewertet. In der Folge wurden für die nachgewiesenen Brut-

vogelarten sogenannte „Papierreviere“ herausgearbeitet. Wenn die revieranzeigenden 

Merkmale innerhalb der artspezifischen Zeiträume registriert wurden, wurde das Revier ab-

gegrenzt. Diese sind dem Anhang 3 zu entnehmen. Während der Erfassungen zur Brutvo-

gelfauna und zu Nahrungsgästen wurde das Rast- und Zugvogelgeschehen beobachtet. 

Bezüglich Reptilien und Amphibien erfolgten fünf Begehungen von Juni 2019 bis September 

2020.  

 
5. Vorhabenbeschreibung 

 

Die Planung sieht die Errichtung von Wohn- und Gewerbebebauung auf Intensivgrünlandflä-

chen im Einwirkungsbereich der Landesstraße 283 vor. Für die Wohngebiete wird eine GRZ 

von 0,25 und 0,4 festgesetzt. Bei den Gewerbegebieten beträgt die festgelegte GRZ 0,8 und 

0,6. Die Bebauungen sind mit einem seitlichen Grenzabstand wie in der offenen Bauweise 

zu errichten. Die Beschränkung von 50 m Gebäudelänge können überschritten werden. Ge-

bäudehöhen sind im Maß der baulichen Nutzung festgesetzt (§16 BauNVO). Das Wohn- und 

Gewerbegebiete werden über die Rothenklempenower Straße erschlossen. Eine junge 

dünnstämmige Esche und ein Ahorn ohne Schutzstatus können beseitigt werden. Die nach 

Bebauung unversiegelt bleibenden gehölzlosen Grundstücksflächen sollen zukünftig gärtne-

risch genutzt werden.  

Eventuell stellen sich folgende projektspezifische Wirkfaktoren ein: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-

gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 

zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,  

2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,  

3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen.   

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-

tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  

1 Flächenversiegelungen, 

2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,  

3 Beseitigung potenzieller Habitate.  

 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-

haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in 

diesem Fall: 

1 durch Wohnen verursachte Immissionen.  
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6. Relevanzprüfung 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vo-

gelarten. Die in Mecklenburg - Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste 

der in Mecklenburg - Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" 

des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 

22.07.2015 erfasst.  

Im Rahmen der in 2019 und 2020 durch Herrn Lückert durchgeführten Begehungen wurden 

2 Individuen der Zauneidechse, eines der Ringelnatter, keine von Amphibien sowie keine 

Groß- oder Greifvogelarten festgestellt. Als Brutvogelarten wurden 1x Goldammer und 2x 

Feldlerche nachgewiesen. Es wurde keine Rastplatzfunktion festgestellt. 

Die Zauneidechsen wurden am westlichen Rand des Plangebietes außerhalb der Baugrenze 

festgestellt. Da die Bauarbeiten vom Osten her erfolgen und sich nur bis zur Baugrenze aus-

dehnen, ist kein Konflikt mit der Art zu erwarten. Eine weitere Prüfung erfolgt nicht  

 

Abbildung 2: Lage des Vorhabens (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

 

Die beiden jungen Einzelbäume bieten baumbewohnenden Vogelarten noch keine geeigne-

ten Bruthabitate. In Ermangelung von Gebäuden und größeren Bäumen sind Quartiersmög-

lichkeiten für Fledermäuse nicht vorhanden. Der Fischotter kann das Plangebiet auf der Su-

che nach Nahrung und neuen Revieren entlang der Randow und zufliessender Gräben tan-

gieren. Als Lebensraum für die Art ist das Plangebiet aufgrund der Nähe zur Landesstraße 

und fehlender Strukturen nicht geeignet. Eingeschränkte potenzielle Lebensräume für Libel-

len und Weichtiere sind im Bereich des intensiv bewirtschafteten Grabens vorhanden. Hier 

werden keine Eingriffe vorgenommen. Daher sind die genannten Artengruppen für die weite-
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re Prüfung nicht relevant. Als Lebensraum für die Arten der Gruppen Fische und Falter ist 

das Plangebiet aufgrund fehlender Strukturen ungeeignet. 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2551-1 wurden 2014 vier besetzte Weiß-

storchhorste, zwischen 2007 und 2015 ein besetzter Horst des Wanderfalken, zwischen 

2011 und 2013 ein Brut- und Revierpaar des Rotmilans, zwischen 2008 und 2016 sieben 

besetzte Brutplätze vom Kranich sowie Fischotteraktivitäten verzeichnet. Keine der zuvor 

genannten Arten wurden während der Untersuchungen auf der Planfläche festgestellt und 

sind daher für die weitere Prüfung nicht relevant. 

Der Untersuchungsraum liegt nicht in einem Rastgebiet und in Zone B (2 Klassen), das heißt 

im Bereich mittlerer bis hoher relativer Dichte, des Vogelzuges über dem Land M-V.  

 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 

B
a
u

b
e
re

ic
h

 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte Nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 
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Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-

senen Ufern, Überschwemmungs-

ebenen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-

stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-

ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 
 

   

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus  nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  nein 

Myotis myotis Großes Mausohr  nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern),  
 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-

ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-

standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 

bebuschte Feld- und Wegränder, 

Ränder lichter Nadelwälder 

nein 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 

B
a
u

b
e
re

ic
h

 

ten Waldbereichen 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen, keine nachweise 
aus der Region bekannt 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 
 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 
 
 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-

gewässer mit besonnten Flachwas-

serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breit-
flügel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-

bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 

Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-

turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Wald-

hochmoore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-

ser 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen Brut-

vogelarten 

Gehölzbewohnende Arten ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutz-

fachbeitrages folgende Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das Vorhaben 

betrachtet:  

 

 Avifauna 

 

7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten 

 

Avifauna  

Im Rahmen der Artenaufnahmen in der Brutsaison 2019/20 wurden auf der Vorhabenfläche 

Nahrungsgäste gemäß der Tabelle 2 festgestellt. 

Tabelle 2: Festgestellte Nahrungsgäste 

D
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 D
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 d
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Bachstelze Motacilla alba */*     N, 
H, B 

[2]/3 I, Schn, Sp keine 

Blaumeise Parus caeruleus */*     H [2]/2 I, Sp, S, N, Kn keine 

Dohle Corvus monedula */V II   H, 
Gb, 
(K) 

[1, 3]/2 A, Aa keine 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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Kleiber Sitta europaea */*     H [2]/3 I, S, O, N keine 

Kohlmeise Parus major */*     H [2]/2 I, A keine 

Mäusebussard Buteo buteo */*     Ho [1a]/3, 
W2 

Ks, V, Ap, R, 
Aa 

keine 

Nebelkrähe Corvus cornix */*     Ba [1]/1 A, Aa keine 

Star Sturnus vulgaris 3/*     H [2]/2 A, O keine 

Weißstorch Ciconia ciconia 3/2 I x Ho, 
grLe 

[1]/4 W, Ap, R, Ks, 
Aa, K, F 

keine 

 

Es wurden 2 Brutvogelarten gemäß der Tabelle 3 nachgewiesen. Die laut Roter Liste 

Deutschlands und M-V gefährdete Feldlerche wird einzeln kommentiert.  

Tabelle 3: Festgestellte Brutvögel 
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2 Feldlerche Alauda ar-
vensis 

3/3     B [1]/1 I, Sp, Schn, 
W, S, Pf 

Ökopunkte 

1 Goldammer Emberiza 
citrinella 

V/V     Bu [1]/1 S, Sp, I Ökopunkte 

 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 

 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

Bestand in M-V:  1978 – 1982:  800.000 BP 

 1994 – 1998:  600.000 – 1.000.000 BP 

 2005 – 2009: 150.000 – 175.000 BP 

Größe der lokalen Population:  21-50 BP (2551-1) 

Schutzstatus: 

Die Feldlerche ist gemäß Roter Liste Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns gefähr-

det (Kategorie 3). 

Biologie:  

Feldlerchen als Bodenbrüter nisten auf kurzrasigen Flächen im offenen Gelände. Die Nah-

rung besteht aus Insekten, Spinnen, Würmern und Wirbellosen. Das Nestrevier ist 0,5-0,8 ha 

groß. Vökler schreibt zur Gefährdung: „Da die Feldlerche nahezu ausschließlich auf landwirt-

schaftliche genutzten Flächen siedelt und eine Änderung der derzeitigen landwirtschaftlichen 

Betriebsweise nicht in Sicht ist, ist von weiter sinkenden Beständen auszugehen die ver-

schiedentlich empfohlenen Feldlerchenfenster können den negativen Trend nicht aufhalten 

sondern helfen bestenfalls einen Minimalbestand zu erhalten.“ Die Nistplätze der Art sind bis 

zur Beendigung der jeweiligen Brutperiode geschützt. 

Vorkommen im Untersuchungsraum: 

Die Feldlerche ist im Untersuchungsraum (siehe Abbildung 3) mit 2 Brutpaaren vertreten.  
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Artenschutzrechtlicher Bezug  

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG Die Gefahr Feldlerchen zu verletzen oder zu töten besteht 

für brütende Tiere während der Bauzeit. Die Bauarbeiten werden außerhalb der Brut-

zeit durchgeführt. Demzufolge entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 

1 BNatSchG durch das Vorhaben. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten): Der Verlust von Grünland führt zur Lebensraumreduzierung 

für die Feldlerche. Dies wird mit einer Ökopunktmaßnahme kompensiert Damit ent-

steht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der lokalen Population (21-50 BP) einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Feldlerchen während 

der Bauzeit ausgeschlossen werden. Die Planung führt zum Ausweichen zweier 

Brutpaare auf westlich gelegene Grünflächen. Brut- und Nahrungshabitate gehen 

nicht großflächig verloren. Durch eine Ökopunktmaßnahme wird der Verlust kompen-

siert. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG treffen nicht zu. Die 

Darlegung von Gründen zur Erteilung einer Ausnahme sind nicht erforderlich. 

 

Besonders geschützte nicht gefährdete Arten  

Die Goldammer als besonders geschützte und nicht gefährdete Art ist anpassungsfähig und 

kann angebotene Ausweichquartiere einnehmen.  

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG Die Gefahr Goldammern zu verletzen oder zu töten besteht 

für brütende Tiere während der Bauzeit. Die Bauarbeiten werden außerhalb der Brut-

zeit durchgeführt. Demzufolge entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 

1 BNatSchG durch das Vorhaben. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten): Der Verlust von Grünland führt zur Lebensraumreduzierung 

für die Goldammer. Dies wird mit einer Ökopunktmaßnahme kompensiert Damit ent-

steht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der lokalen Population (51-150 BP) einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Feldlerchen während 

der Bauzeit ausgeschlossen werden. Die Planung führt zum Ausweichen eines Brut-

paare auf westlich gelegene Grünflächen. Brut- und Nahrungshabitate gehen nicht 

großflächig verloren. Durch eine Ökopunktmaßnahme wird der Verlust kompensiert. 

Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  
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8. Zusammenfassung 

 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der 

Tierarten nach Anhang IV FFH-RL vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 

des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen Stö-

rungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. 

 

Die folgenden Kompensations- und CEF- Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) 

Nr. 3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten entgegen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Der Eingriff kann mit der Entwicklung von 6.600 m² extensiver Mähwiese aus Acker 

gemäß Maßnahme 2.31. HzE oder mit Kauf von 26.123 Ökopunkten ausgeglichen 

werden. Bei Anwendung von Ökopunktkauf sind je 1m² Baufläche 1,47 Ökopunkte in 

der entsprechenden Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ 

zu erwerben. Hierfür steht folgendes Ökokonto zur Verfügung: VG 019 Kontakt Frau 

Dr. Hennicke 03834/83229 „Wiedervernässung des Gelliner Bruches“. 
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Abbildung 3: Lage der vorgeschlagenen Ökopunktmaßnahme (LUNG M-V) 

9. Quellen  

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender 

Tier- und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 

zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der 

Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706) 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 

Plangebiet 

Ökopunktmaßnahme VG 019 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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(VO (EG) Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Ver-

ordnung (EG) Nr. 750/2013 
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Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Wie-

belsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen 

für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 
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Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-

Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 

Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes Branden-

burg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in 

Brandenburg Heft 2, 3: S. 191 

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 

Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 

Anhang 1- Abkürzungsverzeichnis  

 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten 

gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme 

Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträch-

tigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien ande-

rer Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von 



17 

 

 

 

 
AFB  für Bebauungsplan Nr. 8 "Rothenklempenower Straße" Gemeinde Löcknitz  

Bearbeitung: Kunhart Freiraumplanung  Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 
Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 

 

Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt 

i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

 
Anhang 2- Fotoanhang 

 
Bild 01 Plangebiet vom Osten 
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Bild 02 Graben mit Holunder und Schilf vom Osten - kein Eingriff 
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Bild 03 Ahorn an Bushaltestelle– keine Erhaltung 
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Bild 04 Esche an Südostecke – keine Erhaltung 
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Anhang 3-Kartierbericht 
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